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Regierungsvorlage 

TENTH PROCES-VERBAL EXTENDING 
THE DECLARATION ON THE PROVI­

SIONAL ACCESSION OF TUNISIA 

The parties to the Declaration of 12 Novem­
ber 1959 on the Provisional Accession of Tunisia 
to the General Agreement on Tariffs and Trade 
(herein,af:t.er referred to as "the DecLaration" and 
"the General Agreement", respectively), 

ACTING pursuant to paragraph 6 of the De­
. clarauion, 

AGREE that: 
1. The validity: of the Declaration ·.is extended 
by changing the date in paragraph 6 to "31 De-

, cember 1977". . 

2. This Proces-Verbal shall be deposited with 
the Director-General to the CONTRACTING 
PARTIES to the General Agreement. It shall be 
open for acceptance, by signature or otherwise, 
by Tunisia and by the partioipaning governments. 
It shall become effective between the Govern­
'Inent of Tunisia and any participating govern­
ment as so on as it shall have been accepted by 
the Government of Tunisia and such government. 

3. The Director-General shall furnish a cernified 
eopy of this Proees-Verbal and a notifieacion of 
each aceeptance thereof to the Government of 
Tunisia and to each eontraeting party to the 

, General Agreement. 

DONE at Geneva this twenty-first day of No­
vember, one thousand nine 'hundred and seventy­
five in a single eopy in the Engl1ish and French 
languages, bothtexts being authentie. 

(übersetzung) 

Zehn te Niederschrift (Proces-Verbal) betref­
fend die Verlängerung der Deklaration über 
den vorläufigen Beitritt Tunesiens zum All-

gemeinen Zoll- und Handelsabkommen 

Die Vertrags parteien der Deklaratio,n vom 
12. November 1959 über den vorläufigen Beitritt 
Tunesiens zum Allgemeinen Zoll- und Handels­
abkommen (im folgenden als' "die Deklaration" 
bzw. als "das Allgemeine Abkommen" bezeich­
net), 

IN ANWENDUNG der Ziffer 6 der Deklara­
uion, 

KOMMEN üBEREIN wie folgt: 
1. Die Geltungsdauer der Deklaration wird 
durch Knderung des Datums tin Ziffer 6 auf 
,,31. Dezember 1977" verlängert. 
2. Diese Niederschrift wird beim Generaldirek­
tor der VER TRAGSPARTElEN des Allgemeinen 
Abkommens hinterlegt. S~e sueht zur Annahme, 
durch Unterzeichnung oder in anderer Weise, 
durch Tunesien und durch die teilnehmenden Re­
gierungen offen. Sie tritt zwischen der Regierung 
Tunesiens und einer teilnehmenden Regierung in 
Kraft, sobald sie von der Regrierung Tunesiens 
und ·von dieser Regierung angenommen worden 
ist. 
3. Der Generaldirektor übermittelt eine beglau­
bigte Abschrift dieser Niederschrift und eine Mit­
teilung über' jede Annahmeerklärung an die Re­
grierung Tunesiens und an jede Vertragspartci des 
Allgemeinen Abkommens. 

GESCHEHEN zu Genf am einundzwanzigsten 
November n eunzehnh undertfünf1unds,iebzig in 
einer einzigen Urschrift in englischier und fran­
zösischer Sprache, wobei beiJde Text,e authentisch 
sind. 
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2 186 der Beilagen 

Erläuterungen 

Die zehnte Niederschrift (Prod$-Verbal) be­
treffend die Verlängerung der Deklaration über 
den vorläufigen Beitritt Tunesiens zum Allgemei­
nen Zol1- und Handelsabkommen sieht d~e Er­
streckung der Anwendbarkeit des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATT), BGBL 
Nr. 254/1951, auf Tunesien auf einen weiteren 
Zeitr.aum von zwei Jahren vor. Da das GATT auf 
der Stufe eines Bundesgesetzes steht, ist die vor­
Liegende Niederschrift gesetzändernd, jedoch nicht 
verfassungsändernd. Sie bedarf daher gemäß Arti­
kel 50 Absatz 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
der Genehmigung des Nationalrates. Die Erlas­
sung von Gesetzen im Sinne des Artikels 50 Ab­
satz 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes zur Über­
führung des Vertragsinhaltes in die linnerstaatliche 
Rechtsordnung ist nicht erforderlich. 

Tunesien gehört dem Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen als vorläufiges Mitglied auf 
Grund einer Deklaration vom 12. November 1959 
an. Auch österreich nahm diese "Deklaration 
über den vorläufigen Beitritt Tunesiens" durch 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde an (BGBL 
Nr. 233/1960). 

Diese Deklaration war bis zum Wirksamwer­
deneinesendgülnLgen Beitrittes Tunesiens 
bzJW. mit 31. Dezember 1961 je nachdem, 
welcher Zeitpunkt früher eintreten würde, be­
fristet. Bei dieser Befristung !,!ingen die VER­
TRAGSP AR TEIEN von der Annahme aus, daß 
Tunesien im Zusammenhang mit der GATT-Zoll­
tarifkonferenz 1960/61 die endgüluige Mitglied­
schaft im GATT erwerben würde. 

Die tunesische Re!,!ierung nahm jedoch an der 
erwähnten GATT -Zolltarifkonferenz nicht teil. 
Sie beI1ief sich auf die Notwendigkeit, zunächst 
gewisse würtschaftliche und soziale Reformen zu 
Ende zu .führ,en, und ersuchte um die Verlänge­
rung der vorläufigen Mitgliedschaft. Diesem Er­
suchen entsprachen die VERTRAGSPARTEIEN, 
indem sie arm 9. Dezember 1961 eine Nieder­
schrift (Proces-Verbal) genehmigten, durch die 
die Gültigkeit der vorläufigen Mitgliedschaft 
Tunesrens his zum 31. Dezember 1963 ver­
längert wurde. österreich nahm neben zahl­
reichen anderen Vertragsparteien diese Nieder­
schrift ebenfalls an (BGBL Nr. 231/1962). 

Um die weitere Gültigkeit der vorläufigen Mit­
gliedschaft Tunesiens sicherzustellen, genehmigten 
die VER TRAGSP ARTElEN eine zwe~te Nieder­
schrift, die mit 31. Dezember '1965 befr:istet war 
(BGBL Nr. 4111965), eine dritte Niederschrift, die 
mit 31. Dezember 1967 (BGBl. Nr. 248/1966), 
eine vierte Niederschrift, die mit 31. Dezember 
1968 (BGBl. Nr. 193/1968), eine fünfte Nieder­
schnift, die mit 31. Dezember 1969 (BGBL 
Nr. 285/1969), eine sechste Niederschrift, die mit 

31. Dezember 1970 (BGBl. Nr. 131/1971), eine 
siebente Niederschrift, die mit 31. Dezember 1971 
(BGBL Nr. 5/1972), eine achte Niederschrift, die 
mit 31. Dezember 1973 (BGBl. Nr. 403/1972) 
und eine neunte Niederschrift, die mit 31. De­
zember 1975 (BGBL Nr. 636/1974) befristet war. 

Es zeigte 6,ich jedoch, .daß auch nach diesen wie­
derholten Verlängerungen dem endgültigen Bei­
tritt Tunesiens zum GATT noch ,immer Schwie­
rigkeiten entgegenstehen. 

Einem Ersuchen der Regierung Tunesiens ent­
spr.echen1d, beschloß daher der GATT-Rat 
am 21. Nov,ember 1975, eine "zehnteNieder­
schrift (Proces-Ver.bal) betreffend die Verlänge­
rung der Deklaration ü,berden vorläufigen Bei­
tritt Tunesiens" zur Unterzeichnung am Sitz des 
GA TT -Sekretariates in Genf aufzulegen. Diese 
zehnte Niederschr.ift wurde am 17. Feber 1976 
durch ao. und bev.Botschafter Dr. Rudolf Mar­
tins, Leiter der Ständigen Vertretullig österreichs 
beim Büro der Vereinten Natiorien unld bei den 
Spezrialorganisationen in Genf, unter dem Vonbe­
halt der Ratifilmuion unterz,eichnet. 

Diese Niederschnift sieht die Verlängerung der 
vorläufig,en Mitgliedschaft Tunesiens bis' zum 
31. Dezember 1977 vor. Sollte eine endgültige 
Mitgliedschaft Tunesiens vor diesem Termin 
Wirksamkeit ,erlangen, so würde die Deklaration 
über den vorläufi.gen Beitritt Tun:esiens zu die~ 
sem früheren Zeitpunkt außer Kraft treten.' 

österreich führte im Jahre 197 4 Waren :im 
Werte von 137,8 Millionen Schilling nach Tunec 

sien aus. In derselben Zeitimporuierteösterreich 
aus diesem Land Waren im Werte von 93,6 Mil­
lionen Schilling. 

Es entspricht dem handelspoLitischen Interesse 
österreichs, die Anwendbarkeit der BestJimmun~ 
gen des' Allgemeinen ZO'll- und Handelsabkom­
mens auf den Warenaustausch mit Tune~ien auch 
weiterhin sicherzustellen. 

Durch die Annahme dieser Niederschrift ent­
steht kein Binnahmenausfall, da die von öster­
reich im Rahmen des GATT vereinbarten er­
mäßigten oder aufgehobenen Zolls ätze auf Grund 
der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
19. Dezember 1970 über zollrechtliche Maßnah­
men gegenüber Staaten, Gebieten und Gebietstei­
len, auf die die Bestimmungen des GATT nicht 
angewendet werden, BGBl. Nr. 419/1970, auch 
auf Waren' aus Tunesien angewendet werden; 
überdies werden anläßlich der Einfuhr besmmm­
ter Waren aus Tunesien Vorzugszölle gemäß den 
BestJimmungen des Präferenzzollgesetzes, BGBl. 
Nr. 93/1972, erhoben. Die Durchführung cLieser 
Niederschrift wird voraussichtlich keinen finan­
ziellen Mehraufwand verursachen. 
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